
 

Regelung Kaderjacken 

Landesverband im Deutschen 
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Bankverbindung: 
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Dr. Peter H. Otto · Vizepräsident Finanzen 
Weinbergerstr. 55 · 81241 München  
Tel. +49 89 8201833 · Fax +49 89 835285 
Mobil +49 172 8527864 
otto@ltvb.de 

Regelungen zum Bezug und zur Rückgabe von Kaderjacken 
 
1. Präambel 

Fest berufene Mitglieder der LTVB-Kader (D1, D2, D3, D4, HGR II + Senioren) sind berechtigt, die Kaderjacken des 
LTVB zu tragen. Die Berechtigung geht aus der Berufung zum Kader hervor und ist verbunden mit der Teilnahme 
an Kadermaßnahmen. 

Die Berechtigten sind angehalten, mit den Kaderjacken sorgsam umzugehen. Sie sind verpflichtet, nach 
Ausscheiden aus dem Kader die Kaderjacken in ordentlichen / gereinigten Zustand zurück zu geben.  

 

2. Bezug 

Für den Bezug einer Kaderjacke ist eine Einlage zu entrichten: 

 Jugendliche bis 18 Jahre 30,00 € 

 Erwachsene über 18 Jahre 50,00 € 

Diese Einlage erhalten die Kaderteilnehmer zurück, wenn der Zustand der zurückgegebenen Jacke auf einen 
sorgsamen Umgang schließen lässt. 

Die Berechtigten können den Transport der Kaderjacken von der Geschäftsstelle des LTVB zu einer 
Kadermaßnahme selbst organisieren (z.B. Abholung). 

Sie können sich auch die Kaderjacken zuschicken lassen; dies erfordert eine Zusatzgebühr von 4,00 €. 

Hierzu ist der Geschäftsstelle (GST) über mail  gst@ltvb.de  die Versandadresse mitzuteilen. 

Die Herausgabe bzw. der Versand erfolgt, wenn die Einlage und die Zusatzgebühr auf das Postscheckkonto des 
LTVB       IBAN:  DE 72 7001 0080 0725 2578 08,    BIC:  BIC: PBNKDEFF  eingegangen sind. 

 

3. Rückgabe 

Nach Ausscheiden aus dem Kader hat der Kaderteilnehmer unaufgefordert die Kaderjacke in einem ordentlichen 
/ gereinigten Zustand zurück zu geben / an die GST zurück zu senden.  

Nach Prüfung des Zustands durch die GST des LTVB erhält der Vizepräsident Finanzen den Hinweis, dass die  
Einlage zurück zu überweisen ist. Dies erfolgt dann zeitnah. 

Ist eine Reinigung der Kaderjacke vor Wiederverwendung erforderlich, werden die Reinigungskosten zum Ansatz 
gebracht. 
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